
 
 

 

 
A 8/4 – 2299/2001 Graz, am 14.5.2009 
Roseggerkai/Augartenbrücke 
Murpromenade – Gehweg  Finanz- Beteiligungs- und 
Übernahme einer 652 m² großen Teilfläche  Liegenschaftsausschuss: 
des Gdst. Nr. 55/1, EZ 18, KG Jakomini, in das  Berichterstatter: 
öffentliche Gut der Stadt Graz   
  ------------------------------------- 
 
 
 
An den 

 
G e m e i n d e r a t  

 
 
Die Stadt Graz ist Privateigentümerin der Gdst. Nr. 55/1 und Nr. 56/1, je EZ 18, KG 
Jakomini, im Gesamtausmaß von 3.907 m². Diese Grundstücke stellen in der Natur einen 
Böschungsstreifen entlang der Mur zwischen der Radetzkybrücke und dem südlichen 
Ende des Augartens dar. Im Zuge des Ausbaues des Geh- und Radweges wurden hievon 
Flächen für die Unterführung der Augartenbrücke beansprucht. 
Die A 8/4 – Liegenschaftsverkehr wurde vom A 10/1 – Straßenamt ersucht die für den 
Ausbau des Geh- und Radweges sowie für die Unterführung der Augartenbrücke 
(Murpromenade) benötigten Grundstücksflächen in das öffentliche Gut der Stadt Graz zu 
übertragen. Vom A 10/6 – Stadtvermessungsamt wurde nach erfolgtem Ausbau die 
Vermessung durchgeführt und der Teilungsplan Nr. 019336-2008 errichtet. Aufgrund 
dieses Teilungsplanes ist vom Gdst. Nr. 55/1, EZ 18, KG Jakomini, eine 652 m² große 
Teilfläche in das öffentliche Gut der Stadt Graz zu übernehmen und dem Gdst. Nr. 55/2, 
EZ 50000, KG Jakomini, zuzuschreiben. Die Restflächen verbleiben vorerst im 
Privatbesitz der Stadt Graz und können eventuell als Tauschfläche für benötigte 
Grundstücksflächen aus dem Eigentum der Republik Österreich herangezogen werden. 
 
 
Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den 
 
 

A n t r a g  
 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 22 des Statutes der Landeshauptstadt 
Graz, LGBl.Nr. 130/67 i.d.F. LGBl. 41/2008, beschließen: 
 
 
Die Übernahme einer 652 m² großen Teilfläche des Gdst. Nr. 55/1, EZ 18, KG Jakomini, in 
das öffentliche Gut der Stadt Graz, wird genehmigt. 
 
 
 
Anlage: 
1 Kopie des Teilungsplanes 
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Der Bearbeiter:   Die Abteilungsvorständin: 
 
 
 
 
 
 
Der Finanzdirektor: Der Stadtsenatsreferent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses 
am .......................................... . 
 
 
Der Vorsitzende:   Die Schriftführerin: 
 
 
 
 
 
 

 Der Antrag wurde in der heutigen         öffentl.         nicht öffentl.  Gemeinderatssitzung

       mehrheitlich (mit  . . .  Stimmen  /  . . .  Gegenstimmen)   angenommen.     einstimmig

    Beschlussdetails
    siehe Beiblatt

bei Anwesenheit von  . . .  GemeinderätInnen

Der/Die SchriftführerIn:Graz, am


